
Zutrittsverbot 
für nicht negativ getestete Personen ab Montag, den 19.04.2021 

 

Ab dem 19. April 2021 ist nach den Vorgaben der Landesregierung Brandenburg grundsätzlich 
allen Personen der Zutritt zu den Kindertagesstätten untersagt, wenn sie keine 
Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest oder einen anderen Test auf das Coronavirus 
SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis gegenüber der Kindertagesstätte nachweisen. Wurde 
ein Antigen-Test zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttest) ohne fachliche Aufsicht 
durchgeführt, so hat die getestete Person als Nachweis eine Bescheinigung über das 
Testergebnis zu unterzeichnen.  

Vom Zutrittsverbot und der Testpflicht ausgenommen sind u. a. Kinder im Vorschulalter (Krippe, 
Kindergarten) sowie Personen, die Kinder zur Kindertagesbetreuung bringen oder sie von 
dort abholen.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Kitaleitung.  
 
Gemeinde Ahrensfelde 
Der Bürgermeister 
16.04.2021 


